
49, Beiblatt Beiblatt ZUr Parlam-ntskorresi_ondenz E. Juni 1958 

67/A Antrag 

der Abgeordneten M a r k, U h 1 i r 

und Genossen, 

K Y seI a, Marianne Pol 1 a k 

betreffend die Sozialverslcherung der bildenden Künstler (Künst1er-Sozialver-

sicherungsgesetz), 

Der Nationalrat wolle.beschllessen: 

Bundesgesetz vom •.•••..••• über die SozialverT 

sicherung der blldenden Künstler (Künstler

Sr')zialversicheTuniSs,esetz), 

Artikel 1. 

Das Allgemeine Sozialverslcherungsgesetz, BGBL Nr. 189/1955, in der Fassung 

der Bundesgesetze BG~1. Nro 266/1956, BGBl. Nr. 171/1957 und BGB1. Nr. 294/1957, 
I 

wird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im §. 4 Abs, 3 Z, 3 sind die Worte "Bildende Künstler" sowie der nachfolgende 

Beistrich zu streichen. 

2. Im § 8 Abs.l ist der Punkt am Schluss der Z.3 durch einen Strichpunkt zu 

ersetzen und eine Z.4 mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

"4. in der Kranken- und UnfallverslchErun freiberuflich tätige blldende 

Künstler im Sinne des § 2 Abs.2 Z.4 Gewerb+iches Selbst{:,ndigen-Pensions-

versicherungsgesetz. 1I 

3. Im § 10 Abs.5 ist die Zitierung ,,§ 4 Abs.} Z.3 und 6" durch dle Zitierung 

11§ 4 Abs.3 Z.3 und 6 und § 8 Abs.1 Z.4 11 zu ersetzen. 

4. Im § 12 Abs.4 ist die Zi tierung tt§ 4 Abs.3 Z.3 und 6" durch die Zitierung 

11§ 4 Abs.3 Z.3 und 6 und § 8 Abs.l Z.4" zu ersetzen. 

5. Im § 30 Abs.3 ist dle Zitierung It§ 8 Abs.l Z.l" durch Zitierung n§ 8 Abs·.l 

Z.l und 4tt zu ersetzen. 

6. Im § 36 Abs.3 sind nach dem Wort "Gepäckträger,1I die Worte "sowie die 

nach § 8 Abs.l Z.4 versicherten bildenden Künstler" einzufügen. 

7. § 44 Abs.l Z.3 hat zu lauten: 

"3. bei den Dienstnehmern ,nach § 4 Abs.3 gleichgestellten Personen (§4 

Abs.l Z.5), bei den nach § 7 Z.3 lit.c in der Unfallversicherung teil

versicherten öffentlichen Verwaltern und bei den nach § 8 Abs.l Z.4 in 

der Kranken- und Unfallversicherung teilversichert8ll bildenden Künstlern 

das Erwerb s einkommen , das diese Personen aus der die Pflichtversicherung 

begründenden Beschäftigung erzielen;" 

8. Im § 52 ist nach dem ziveiten Satz folgender Satz anzufügen: "in der Kran

kenversicherun,~ und UnfallversicheTung der bildenden Künstler (§ 8 Abs, 1 

67/A VIII. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



.. 
50. Beiblatt Beiblatt ':CUr Parlamentskorrepsondenz 11. Juni 1958 

Z.4) sind die Beiträge mit den gleichen Hundertsätzen der für sie in Betracht 

kommenden Beitragsgrundlage zu b~messen, vde sie im § 51 Abs.l und 2 für die 

der Pensionsversicherune; der Angestellten zugehörigen Dienstnehmer festge

setzt sind; diese Bei träge sind zur Gänze vom Versicherter" zu tragen." 

9. Dem § 162 Abs.3 Z.3 ist anzufügem " und die nach § 8 Abs.l Z.4 teilversicher

ten bildenden Künstler.1! 

10. ,Nach § 516 ist ein § 516a mit folgender Überschrift und folgendem Wortlaut 

einzufügen~ 

"Weiterversicherung in der Pensionsversl.cherung für selbständige bildende 

Künstler. I! 

§ 516a. Selbständige bildende Künstler, dle am 31. Dezemb~r 1957 in der Pen..,. 
•. l ' 

sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz pflichtversichert waren und nicht 

unter den Personenkreis der in der Pensionsversl.cherung nach dem Gewerblichen 

Selbständigen-'Pensionsversicherungsgesetz Pflichtversicherten fallen, gelten 

ab 1. Jänner 1958 als in der Pensionsversicherung gemäss § 17 Weiterversicherte." 

Artikel 11. 

Das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, BGBI.Nr.292/1957, 

wird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. a) Im § 2 Abs. 2 ist der Punkt am Schluss der Z.3 durch einen Strichpunkt zu 

ersetzen und eine Z.4 mit folgendem Wortlaut anzufügen~ 

" 4. die freiberuflich tätiger; bildenden Künstler, wenn diese Tätigkeit 

ihren Hauptberuf une die Hauptquelle ihrer Einnahnlen bildet und sie in 

Ausübung dieses Berufes keine Angestellten beschäftigen." 

b) Dem § 2 ist ein Abs. 3 mit folgendem Wortlaut anzufügem 

I!Unter freiberuflich tätigen bildenden Künstlern sind alle jene zu ver

stehen, die eine vom Bundesministerium für Unterricht im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung in einer Verordnung be

zeichnete Kunstschule absolviert haben, oder bel. denen ein Gutachten einer 

Jury vorliegt, die aus einem Vertreter des Bundesministeriums für Unter

richt als Vorsitzerden und sechs Eitgliedern von Vereinigungen bildender 

Künstler besteht. Die näheren Bestimmungen über die Bildung und Tätigkeit 

der Jury werden durch Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerlum für soziale Verwaltuns getroffen. 

Diese Verordnung hat auch ein Verzeichnis der Vereinigungen bildender 

Künstler zu enthalten, die zur Entsendung v.on Mit~liedern der Jury berufen 

sind. Als solcho kormnen nur Vereinigungen bildender Künstler in Betracht, 

. die nach ihren Satzung'en slch ausschliesslich mit der Förderung der 
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künstlerischen Tätigkeit und nicht auch mit der Förderung von wirtschaft

lichen une_ sozialen InteresseL befassen und deren Satzungen nur die_ Auf

nahme solcher Personen zulassen, die die Gewähr für eine schöpferische 

Kunstentfal tung bieten.'1 

2. Im § 4 Abs.l und Abs.2 ist die jeweils verwendete Zitierung rr§ 2 Abs.2 Z.3" 

durch die Zitierung ,,§ 2 Abs.2 Z.3 und 4" zu ersetzen. 

3. Im § 18 Abs.l lit.a sind nach dem Wort "K~mmanditgese11schaft" die Worte 

I1 sowie die freiberuflich tätigen bildenden Künstler (§2 Abs.2 ~.4)11 einzufÜgen. 

4. a) Die Überschrift des §-27 hat wie folgt zu lauten: 

I1Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer; Sonderb8ltrag für freibe

ruflich tätige bildencLe Künstler; Bundesbeitrag .11 

b) Dem § 27 ist ein Abs.2 mit folgendfm Wortlaut einzufügen~ 

11(2) Der Bund leistet für die gemäss § 2 Abs.2 Z.4 in die Pfllchtversiche

rung einbezogenen freiberuflich tätigen bildenden Künstler einen Sonder

beitrag in der Höhe von monatlich 9 v.H. der Summe der Beitragsgrundlagen 

(§ 17} dieser Pflichtverslcherten. 11 

c) Die bisherigen Abs.2 bis 5 erhalten die Bezeichnung Abs.3 bis 6. In den neu

bezeichneten Abs.5 und 6 ist die jeweils vorkommende Zitierung I1Abs.2" durch 

die Zitierung I1Abs.3" zu ersetzen. 

5 .• Dem § 43 ist folgende Bestimmung anzufügen~ 

"Dies gilt nicht, wenn der Rentenberechtigte ausschliesslich eine die 

Pflichtversicherung begründende selbständige Erwerbstätigkeit als bildender 

Künstler im Sinne des § 2 Abs.2 Z.4 ausübt. 11 

6, Dem § 61 ist als Abs~4 anzufügen: 

"(4) In den Kalenderjahren 1956 und 1957 erworbene Beitragsze:j.ten der Pen

sionsverslcherung selbständiger bildender Künstler nach demällgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz werden in die Perisionsversicherung nach dem Ge

werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz übernommen." 

7. ,Im § 65 Abs.2 ist die Zitierung ,,§ 8 Abs.l Z.3 lit.a" durch die Zitierung ,,§ 8 

Abs.l Z.3 lit.a und Z.4" zu ersetzen. 

8. Im § 129 Abs.3 hat der zweite Satz zu lauten: "Für die Gruppen der freiberuflich 

tätigen Journalisten und der_ freiberuflich tätigen bildenden Künstler bleibt 

es dem Landeshauptmann anheimgestellt, Vorschläge allenfalls bestehender freier 

Interessenvertretungen dieser Gruppen einzuholen. 1I 

9. Im § 133 Abs. 1 Z.2 ist der Strichpunkt cJ_urch einen Beistrich zu ersetzen. 

Folgende Worte sind anzufügen: 

"bei den freiberuflich tätigen bildenden Künstlern die für sie in Betracht kom ... 

mende Vereinigung bildender Künstler (§ 2 Abs.3);" 
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10. Dem § 192 ist ein Abs.3 mit folgendem W~rtlaut anzufügen~ 

"(3) Die Gebietskrankenkassen haben der Pensionsversicherungsanstalt der ge

werblichen Wirtschaft bis zum 31.XII.1956 Verzeichnisse der gemäss§ 4 Abs. 3 

Z.3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz in die Vollversicherung einbezogenen 

selbständlgen bildenden Künstler nach dem Stande vom 31. Dezember 1957 zu 

übergeben. Die gemäss § 2 Abs.2 Z.4 in die Pflichtverslcherung in der Pensions

v~rsicherung einbezogenen Personen haben bis 31. März 1959 Erklä'rung~n über 

ihre Einkünfte aus der die Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz be

gründenden Erwerbstätigkeit auf Grund des letzten ihnen zugestellten rechts

kräftigen Einkommensteuerbescheides bei der Pensionsversicherungsanstalt der 

gewerbljchen Wirtschaft abzugeben. Hiefür ~st ein von der Anstalt auf~ulegen

der Vordruck zu verwenden." 

Artikel IIr. 

Beiträge zur Pensionsversicherung, die von den in die Pflichtversicherung, 
. \ 

nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz einbezogenen 

freiberuflich tätigen bildenden Künstlern für dle Zelt ab 1. Jänner 1956 in der 

Pensionsversicherung der Angestellten entrichtet worden sind, sind von der Pen

sionsversicherungsanstalt der Angestellten an die Pensionsversicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft zu überweisen. Die Pensionsversicherungsanstalt der 

gewerblichen Wirtschaft hat die einlangenden Beträge, soweit sie dieoZeit ab 

1. Jänner 1958 betreffen, zur Bedeckung der Beitragsschuldigkeiten zu verwenden, 

die für die in Betracht kommenden Versicherten seit 1. oJänner 1958 unter Zugrunde

legung der Beitragsgrundlage gemäss § 17 und des Beitragssatzes gemäss § 18 Abs.l 

olit.a entstanden sind. Verbleibende Restbeträge sind von der Pensionsversicherungs

anstalt der gewerblichen Wirtschaft zur Abdeckung künftig fällig werdender Bei

tragsschuldigkeite.n zu verwenden. Soweit dies nicht möglich ist, gelten sie als 

Beiträge zur Höherverslcherung. 

Artikel IV. 

Dieses Bundesgesetz tritt hinslchtlich der Bestimmungen des Art.I, des 

Art.II Z.l bis 4 und 8 bis 10 sowie des Art.II! rücbvirkend mit 1.Jänner 1958, 

hinsichtlich der Bestimmungen des Art.n Z.5 bis 7°am 1.Juli 1958 in Kraft. 
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Artikel V. 

Mit der Vollz~ehun dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der Bestimmungen 

des Art.II Z.l lit. b ÜbST die Bildung und Tätigkeit einer Jury für die freiberuf·

lieh tätigen bildenden Künstler das Bundesministerium für Unterr~cht im Einver

nehmen mit dem Bundesministerium' für soziale Verwaltung, hinsichtlich der Bestim

mungen des Art,II Z.4 über die Beiträge des Bundes das Bundesministerium fürFi

nanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmin~sterium für soziale Verwaltung, hinsicht

lich der Bestimmungen dos Art.II Z.8 und 9 über das Leistungsstreitverfahren das 

Bundesm~nisterium'für Justiz im Einvernehmen mit.dem Bundesministerium für soziale 

Verwaltung, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das Bundesministerium für 

soziale VeIW.'a~_tung im Einver:J.ehmen mit den beteiligten Bundesministerien betraut. 

-.-.-.-.-
In formeller Hinsicht wird beantragt 1 d.iesm" vorliegenden Gesetzentwurf unter Ver

zicht auf die erste Lesung dem Ausschuss für soziale Verwaltung zur geschäfts

ordnungsmässigen Behandlung zuzuweisen. 

-o-,,-o-.~ 

Begründung~ 

Die bildenden Künstler waren bisher nach'§ 4 Abs. 3 Z.3 ASVG. versicherungs

pflichtig. Das hatte zur Folge, dass auf die Eigenart der Tätigkeit der bildenden 

Künstler nicht Rücksicht genommen werden konnte. Das Erwerbseinkommen der Künstler 

ist unsicher, ihre Tätigkeit vorlangt einen verhältnismässig grossen Materialauf-. zu na,oen, 
vvand, ohne jedoch die Sicherheit dafür/, das Werk verwertel\ zu können. Ein grosser 

Teil der bildenden Künstler lebt daher in sehr schweren wirtschaftlichen Verhält

nissen und bedarf, um ihr Schc.ffcn zu ermöglichen, einer Hilfe. Es erscheint daher 

erforderlich, die in den jetzigen gosetzlichen Bestimmungen vorhandenen Härten mög

lichst zu beseitigen. Diese Härten sind: 

1.) Im ASVG. wurde den freischaffenden Künstlern die Möglichkeit eröffnet, durch 

, diE: Leistune entsprechender Bei träge an der Sozialversicherung teilzunehmen. Es 

war jedoch bei der Schaffung des ASVG. r.icht möglich, von der öffentlichen Hand Zu-
zur Bezahlung des Arbeitgeberbeitrages . 

schüsse/zu erhalten, sodass die freischaffenden Künstler verpflichtet waren, so-

wohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmerbe~trag in der Höhe von insgesamt 

16 Prozent selbst zu bezahlen. 

Der vorliegende Antrag sieht eine Beitragslelstung des Bundes in der Höhe 

von 9 Prozent vor und ermässigt daher die Belastung des Künstlers. 
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2.) Nach den Bestimmungen des ASVG. wird die künstlerische Tätigkeit als 

Vordienstzeit nicht angerechnet, .södass die älteren Künstler trotz verhältnis

mässig hoher Beitragsleistung keine Aussicht haben, in den Bezug einer Alters

rente zu gelangen. Gerade hierh?n('elt es sich aber auch um Künstler, die Hoch

wertiges für ÖsterrGlch geleistet hc:ben. Der vorliegende Antrag ermöglicht es 

den Künstlern, durch Einbeziehung in die Bestimmungen des Gewerblichen Selbstän

digenpensionsverslcherungsgesetzes schon jetzt in den Genuss einer Altersver

sicherungsleistung zu gelangen. 

-.-.-.-
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